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Regelungen der Kulturträgerschaft im Grundgesetz und in den 
Verfassungen der Länder, Zitate aus dem Vertrag von Lissabon und 
CETA 
 
Die folgende Übersicht wurde von der Geschäftsstelle des Berliner Landesmusikrates für die 
Podiumsdiskussion zum Thema „Kulturträgerschaft zwischen Kiez und Globalisierung. Wie 
entwickelt sich die Kulturträgerschaft in Bund und Ländern angesichts europäischer 
Rahmenbedingungen und internationaler Handelsabkommen?“ erstellt. Sie enthält Zitate aus 
den Verfassungen der Länder, dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, des 
Vertrags von Lissabon und CETA. Die Podiumsdiskussion mit einem einleitenden Referat der 
Vizepräsidentin des Berliner Landesmusikrates, Prof. Dr. Dörte Schmidt, fand am 9. Dezember 
2016, anlässlich der Generalversammlung des Berliner LMR statt. 
 

Baden-
Württemberg 

Verfassung vom 11.11.1953, zuletzt geändert am 1.12.2015. 
 
Art. 3c 
„(1) Der Staat, die Gemeinden und die Gemeindeverbände fördern den 
ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl, das kulturelle Leben und den Sport 
unter Wahrung der Autonomie der Träger. 
(2) Die Landschaft sowie die Denkmale der Kunst, der Geschichte und der Natur 
genießen öffentlichen Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden.“ 
 
Art. 16 
„(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage 
christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der 
Unterricht wird mit Ausnahme des Religionsunterrichts gemeinsam erteilt.“ 
 
Quelle: https://www.lpb-bw.de/bwverf/bwverf.htm 

Bayern  Verf. des Freistaates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Dezember 1998, zuletzt geändert durch Gesetze vom 11. November 2013. 
 
Art. 3 (Rechts-, Kultur und Sozialstaat) 
„(1) 1Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat.2 Er dient dem Gemeinwohl. 
(2) 1Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle 
Überlieferung.“ 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern


 
 

Artikel 10 (Gemeindeverbände) 
„(4) Das wirtschaftliche und kulturelle Eigenleben im Bereich der 
Gemeindeverbände ist vor Verödung zu schützen.“ 
 
Artikel 83 (Eigener Wirkungskreis der Gemeinden; Gemeindliche Haushaltspläne; 
Staatsaufsicht über die Gemeinden) 
„(1) In den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden (Artikel 11 Absatz 2) fallen 
insbesondere die Verwaltung des Gemeindevermögens und der 
Gemeindebetriebe; der örtliche Verkehr nebst Straßen- und Wegebau; die 
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht, Gas und elektrischer Kraft; 
Einrichtungen zur Sicherung der Ernährung; Ortsplanung, Wohnungsbau und 
Wohnungsaufsicht; örtliche Polizei, Feuerschutz; örtliche Kulturpflege; Volks- und 
Berufsschulwesen und Erwachsenenbildung; Vormundschaftswesen und 
Wohlfahrtspflege; örtliches Gesundheitswesen; Ehe- und Mütterberatung sowie 
Säuglingspflege; Schulhygiene und körperliche Ertüchtigung der Jugend; öffentliche 
Bäder; Totenbestattung; Erhaltung ortsgeschichtlicher Denkmäler und Bauten.“ 
 
Artikel 140 (Förderung von Kunst und Wissenschaft) 
„(1) Kunst und Wissenschaft sind von Staat und Gemeinde zu fördern. 
(2) Sie haben insbesondere Mittel zur Unterstützung schöpferischer Künstler, 
Gelehrter und Schriftsteller bereitzustellen, die den Nachweis ernster 
künstlerischer oder kultureller Tätigkeit erbringen. 
(3) Das kulturelle Leben und der Sport sind von Staat und Gemeinden zu fördern.“ 
 
Quelle: http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf 

Berlin Verf. vom 23. November 1995, letzte Änderung durch Gesetz vom 22. März 2016. 
 
Artikel 20 
„(2) Das Land schützt und fördert das kulturelle Leben.“ 
 
Quelle: https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/ 

Brandenburg Verf. vom 20. August 1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Dezember 2013. 
 
Artikel 2 (Grundsätze der Verfassung) 
„(1) Brandenburg ist ein freiheitliches, rechtsstaatliches, soziales, dem Frieden und 
der Gerechtigkeit, dem Schutz der natürlichen Umwelt und der Kultur 
verpflichtetes demokratisches Land, welches die Zusammenarbeit mit anderen 
Völkern, insbesondere mit dem polnischen Nachbarn, anstrebt.“ 
 
Artikel 25 (Rechte der Sorben / Wenden) 
„(1) Das Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege 
seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes wird 
gewährleistet. Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die 
Verwirklichung dieses Rechtes, insbesondere die kulturelle Eigenständigkeit und 
die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen/wendischen Volkes. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg


 
 

(2) Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landesgrenzen übergreifenden 
kulturellen Autonomie der Sorben/Wenden hin. 
(3) Die Sorben/Wenden haben das Recht auf Bewahrung und Förderung der 
sorbischen/wendischen Sprache und Kultur im öffentlichen Leben und ihre 
Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten.“ 
 
Artikel 33 (Weiterbildung) 
„(1) Die Weiterbildung von Erwachsenen ist durch das Land, die Gemeinden und 
Gemeindeverbände zu fördern. Das Recht auf Errichtung von 
Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft ist gewährleistet. 
(2) Jeder hat das Recht auf Freistellung zur beruflichen, kulturellen oder politischen 
Weiterbildung. Das Nähere regelt ein Gesetz.“ 
 
Artikel 34 (Kunst und Kultur) 
„(1) Die Kunst ist frei. Sie bedarf der öffentlichen Förderung, insbesondere durch 
Unterstützung der Künstler. 
(2) Das kulturelle Leben in seiner Vielfalt und die Vermittlung des kulturellen Erbes 
werden öffentlich gefördert. Kunstwerke und Denkmale der Kultur stehen unter 
dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
(3) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen die Teilnahme 
am kulturellen Leben und ermöglichen den Zugang zu den Kulturgütern.“ 
 
Quelle: https://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212792 

Bremen  Verf. vom 21.10.1947, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2016. 
 
Artikel 2 
„(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben das Recht auf gleiche 
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungsmöglichkeiten.“ 
 
Artikel 11 
„(1) Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. 
Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil. 
Der Staat schützt und fördert das kulturelle Leben.“ 
 
Artikel 26 
„Die Erziehung und Bildung der Jugend hat im Wesentlichen folgende Aufgaben:“ 
[...] 
 
„4. Die Erziehung zur Teilnahme am kulturellen Leben des eigenen Volkes und 
fremder Völker.“ 
 
Quelle: 
http://transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.91677.de 
&template=00_html_to_pdf_d 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Hansestadt_Bremen


 
 

Hamburg 6. Juni 1952 (HmbBL I 100-a), zuletzt geändert am 20. Juli 2016 
 
Kultur, Kunst und Bildung kommen nicht vor. 
 
Quelle: http://www.landesrecht-hamburg.de/ 
jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=null&doc.id= jlr-
VerfHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs 

Hessen Verf. Vom 1. Dezember 1946, zuletzt geändert am 18. Oktober 2002. 
 
Artikel 30 
„Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, dass sie die Gesundheit, die 
Würde, das Familienleben und die kulturellen Ansprüche des Arbeitnehmers 
sichern; insbesondere dürfen sie die leibliche, geistige und sittliche Entwicklung 
der Jugendlichen nicht gefährden. Das Gesetz schafft Einrichtungen zum Schutze 
der Mütter und Kinder, und es schafft die Gewähr, dass die Frau ihre Aufgaben als 
Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann. 
Kinderarbeit ist verboten.“ 
 
Artikel 56 
„Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Schulwesen ist Sache des Staates. Die 
Schulaufsicht wird hauptamtlich durch Fachkräfte ausgeübt. An allen hessischen 
Schulen werden die Kinder aller religiösen Bekenntnisse und Weltanschauungen in 
der Regel gemeinsam erzogen (Gemeinschaftsschule). Grundsatz eines jeden 
Unterrichts muss die Duldsamkeit sein. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die 
religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen 
und die religiösen und weltanschaulichen Auffassungen sachlich darzulegen. Ziel 
der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, 
seine berufliche Tüchtigkeit und die politische Verantwortung vorzubereiten zum 
selbständigen und verantwortlichen Dienst am Volk und der Menschheit durch 
Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und 
Wahrhaftigkeit. Der Geschichtsunterricht muss auf getreue, unverfälschte 
Darstellung der Vergangenheit gerichtet sein. Dabei sind in den Vordergrund zu 
stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die Entwicklung von Staat, 
Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und Schlachten. 
Nicht zu dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen des demokratischen 
Staates gefährden. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, die Gestaltung 
des Unterrichtswesens mitzubestimmen, soweit die Grundsätze der Absätze 2 bis 5 
nicht verletzt werden. Das Nähere regelt das Gesetz. Es muss Vorkehrungen 
dagegen treffen, dass in der Schule die religiösen und weltanschaulichen 
Grundsätze verletzt werden, nach denen die Erziehungsberechtigten ihre Kinder 
erzogen haben wollen.“ 
 
Artikel 62 
„Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und Kultur sowie die Landschaft 
genießen den Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden. Sie wachen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen


 
 

im Rahmen besonderer Gesetze über die künstlerische Gestaltung beim 
Wiederaufbau der deutschen Städte, Dörfer und Siedlungen.“ 
 
Quelle: 
http://starweb.hessen.de/cache/hessen/landtag/enquetekommissionverfassung/H 
essische%20Verfassung.pdf 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Verfassung vom 23. Mai 1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.7.2016.  
 
Artikel 16 (Förderung von Kultur und Wissenschaft) 
„(1) Land, Gemeinden und Kreise schützen und fördern Kultur, Sport, Kunst und 
Wissenschaft. Dabei werden die besonderen Belange der beiden Landesteile 
Mecklenburg und Vorpommern berücksichtigt. 
(2) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache. 
(3) Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen sollen in 
ausreichendem Maße eingerichtet, unterhalten und gefördert werden. Freie 
Träger sind zugelassen. 
(4) Land, Gemeinden und Kreise fördern Einrichtungen der Jugend und 
Erwachsenenbildung.“ 
 
Artikel 18 (Nationale Minderheiten und Volksgruppen) 
„Die kulturelle Eigenständigkeit ethnischer und nationaler Minderheiten und 
Volksgruppen von Bürgern deutscher Staatsangehörigkeit steht unter dem 
besonderen Schutz des Landes.“ 
 
Artikel 75 (Landschaftsverbände) 
„Zur Pflege und Förderung insbesondere geschichtlicher, kultureller und 
landschaftlicher Besonderheiten der Landesteile Mecklenburg und Vorpommern 
können durch Gesetz Landschaftsverbände mit dem Recht auf Selbstverwaltung 
errichtet werden.“ 
 
Quelle: http://www.landesrecht-
mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?nid=0&showdoccase=1&doc.id=jlr-
VerfMVrahmen&st=lr 

Niedersachsen Verfassung vom 19. Mai 1993, zuletzt geändert am 30. Juni 2011. 
 
Artikel 6 (Kunst, Kultur und Sport) 
„Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur 
und Sport.“ 
 
Artikel 72 (Besondere Belange und überkommene Einrichtungen der ehemaligen 
Länder) 
„(1) Die kulturellen und historischen Belange der ehemaligen Länder Hannover, 
Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe sind durch Gesetzgebung und 
Verwaltung zu wahren und zu fördern. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern
https://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?nid=0&showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfMVrahmen&st=lr
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?nid=0&showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfMVrahmen&st=lr
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?nid=0&showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfMVrahmen&st=lr
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieder-sachsen


 
 

(2) Die überkommenen heimatgebundenen Einrichtungen dieser Länder sind 
weiterhin dem heimatlichen Interesse dienstbar zu machen und zu erhalten, 
soweit ihre Änderung oder Aufhebung nicht in Verfolg organisatorischer 
Maßnahmen, die sich auf das gesamte Land Niedersachsen erstrecken, notwendig 
wird.“ 
 
Quelle: http://www.nds-
voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=Verf+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true 

Nordrhein-
Westfalen 

Verfassung vom 28. Juni 1950, zuletzt geändert am. 25.10.2016. 
 
Artikel 8 (Fn 25) 
„(1) Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Das natürliche Recht der 
Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage 
des Erziehungs- und Schulwesens. 
Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu tragen, dass das Schulwesen den 
kulturellen und sozialen Bedürfnissen des Landes entspricht.“ 
 
Art. 12 (Fn 5) 
„(3) In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher 
Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für 
andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet 
und erzogen.“ 
 
Artikel 18 (Fn 7) 
„(1) Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu pflegen 
und zu fördern. 
(2) Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur, die Landschaft und 
Naturdenkmale stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 
(3) Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern.“ 
 
Quelle: 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=2320020927105939563 

Rheinland-
Pfalz  

Verfassung vom 18.5.1947, zuletzt geändert am 8.5.2015. 
 
Artikel 40 (Förderung von Kunst und Kultur) 
„(1) Das künstlerische und kulturelle Schaffen ist durch das Land, die Gemeinden 
und Gemeindeverbände zu pflegen und zu fördern. 
(2) Die Erzeugnisse der geistigen Arbeit, die Rechte der Urheber, Erfinder und 
Künstler genießen den Schutz und die Fürsorge des Staates. 
(3) Der Staat nimmt die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie 
die Landschaft in seine Obhut und Pflege. Die Teilnahme an den Kulturgütern des 
Lebens ist dem gesamten Volke zu ermöglichen. 
(4) Der Sport ist durch das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände zu 
pflegen und zu fördern.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?print=1&anw_nr=2&gld_nr=%201&ugl_nr=100&val=3321&ver=0&aufgehoben=N&keyword=&bes_id=3321#FN25
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?print=1&anw_nr=2&gld_nr=%201&ugl_nr=100&val=3321&ver=0&aufgehoben=N&keyword=&bes_id=3321#FN5
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?print=1&anw_nr=2&gld_nr=%201&ugl_nr=100&val=3321&ver=0&aufgehoben=N&keyword=&bes_id=3321#FN7
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz


 
 

 
Artikel 55 (Arbeitsschutz) 
„(1) Die Arbeitsbedingungen sind so zu gestalten, dass sie die Gesundheit, die 
Würde, das Familienleben und die kulturellen Ansprüche der Arbeitnehmer 
sichern.“ 
 
Artikel 56 (Arbeitsentgelt und Gewinnanteil, Gleicher Lohn) 
„(1) Das Arbeitsentgelt muss der Leistung entsprechen, zum Lebensbedarf für den 
Arbeitenden und seine Familie ausreichen und ihnen die Teilnahme an den 
allgemeinen Kulturgütern ermöglichen. Darüber hinaus soll dem Arbeitnehmer in 
geeigneter Weise ein gerechter Anteil am Reinertrag je nach Art und 
Leistungsfähigkeit der Unternehmungen durch Vereinbarung gesichert werden.“ 
 
Quelle: 
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/11og/page/bsrlpprod.psml?doc.id=jlr- 
VerfRPrahmen%3Ajuris-lr00numberofresults=13&showdoccase=1&doc.part=X 

Saarland  Verfassung vom 15. Dezember 1947, zuletzt geändert am 4. Juli 2007. 
 
Artikel 27 
[...] 
„Die öffentlichen Schulen sind Gemeinsame Schulen. In ihnen werden Schüler 
unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit bei gebührender Rücksichtnahme auf 
die Empfindungen andersdenkender Schüler auf der Grundlage christlicher 
Bildungs- und Kulturwerte unterrichtet und erzogen.“ 
[...] 
 
Artikel 34 
„Kulturelles Schaffen genießt die Förderung des Staates. 
Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur so wie die Landschaft 
genießen den Schutz und die Pflege des Staates. Die Teilnahme an den 
Kulturgütern ist allen Schichten des Volkes zu ermöglichen.“ 
 
Artikel 47 
„Für alle Arbeitnehmer ist ein einheitliches Arbeitsrecht mit besonderer 
Gerichtsbarkeit zu schaffen, welches das Recht der Tarifvereinbarung sowie die 
unabdingbaren Kollektivvereinbarungen zwischen den Berufsorganisationen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer regelt. Die Arbeitsbedingungen sind so zu 
gestalten, dass sie die Existenz, die Würde, das Familienleben und die kulturellen 
Ansprüche des Arbeitnehmers sichern. Frauen und Jugendlichen ist ein besonderer 
gesetzlicher Schutz zu gewähren. Männer und Frauen erhalten für gleiche Tätigkeit 
und Leistung das gleiche Entgelt.“ 
 
Quelle: http://sl.juris.de/cgi- 
bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/Verf_SL.htm 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland


 
 

Sachsen Verfassung vom 27. Mai 1992, zuletzt geändert am 11. Juli 2013. 
 
Artikel 1 (Verfassungsgrundsätze) 
„Der Freistaat Sachsen ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Er ist ein 
demokratischer, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Kultur 
verpflichteter sozialer Rechtsstaat.“ 
 
Artikel 5  (Staatsvolk, Minderheiten) 
„(1) Dem Volk des Freistaates Sachsen gehören Bürger deutscher, sorbischer und 
anderer Volkszugehörigkeit an. Das Land erkennt das Recht auf die Heimat an. 
(2) Das Land gewährleistet und schützt das Recht nationaler und ethnischer 
Minderheiten deutscher Staatsangehörigkeit auf Bewahrung ihrer Identität sowie 
auf Pflege ihrer Sprache, Religion, Kultur und Überlieferung.“ 
 
Artikel 6 (Sorben) 
„(1) Die im Land lebenden Bürger sorbischer Volkszugehörigkeit sind 
gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes. Das Land gewährleistet und schützt das 
Recht auf Bewahrung ihrer Identität sowie auf Pflege und Entwicklung ihrer 
angestammten Sprache, Kultur und Überlieferung, insbesondere durch Schulen, 
vorschulische und kulturelle Einrichtungen.“ 
 
Artikel 11 (Förderung von Kultur, Kunst, Wissenschaft und Sport) 
„(1) Das Land fördert das kulturelle, das künstlerische und wissenschaftliche 
Schaffen, die sportliche Betätigung sowie den Austausch auf diesen Gebieten. 
(2) Die Teilnahme an der Kultur in ihrer Vielfalt und am Sport ist dem gesamten 
Volk zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werden öffentlich zugängliche Museen, 
Bibliotheken, Archive, Gedenkstätten, Theater, Sportstätten, musikalische und 
weitere kulturelle Einrichtungen sowie allgemein zugängliche Universitäten, 
Hochschulen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen unterhalten. 
(3) Denkmale und andere Kulturgüter stehen unter dem Schutz und der Pflege des 
Landes. Für ihr Verbleiben in Sachsen setzt sich das Land ein.“ 
 
Artikel 112 (Staatsleistungen an die Kirchen) 
„(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Leistungen 
des Landes an die Kirchen werden gewährleistet. 
(2) Die Baudenkmale der Kirchen und Religionsgemeinschaften sind, unbeschadet 
des Eigentumsrechtes, Kulturgut der Allgemeinheit. Für ihre bauliche Unterhaltung 
haben die Kirchen und Religionsgemeinschaften daher Anspruch auf angemessene 
Kostenerstattung durch das Land nach Maßgabe der Gesetze.“ 
 
Quelle: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3975-Saechsische-Verfassung 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3975-Saechsische-Verfassung


 
 

Sachsen-
Anhalt 

Verfassung vom 16. Juli 1992, zuletzt geändert am 5. Dezember 2014. 
 
Präambel [...] 
„[...]die kulturelle und geschichtliche Tradition in allen Landesteilen zu pflegen. 
[...]“ 
 
Artikel 36 (Kunst, Kultur und Sport) 
„(1) Kunst, Kultur und Sport sind durch das Land und die Kommunen zu schützen 
und zu fördern. 
(2) Die heimatbezogenen Einrichtungen und Eigenheiten der einzelnen Regionen 
innerhalb des Landes sind zu pflegen. 
(3) Das Land und die Kommunen fördern im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten die kulturelle Betätigung aller Bürger insbesondere dadurch, dass 
sie öffentlich zugängliche Museen, Büchereien, Gedenkstätten, Theater, 
Sportstätten und weitere Einrichtungen unterhalten. 
(4) Das Land sorgt, unterstützt von den Kommunen, für den Schutz und die Pflege 
der Denkmale von Kultur und Natur. 
(5) Das Nähere regeln die Gesetze.“ 
 
Artikel 37 (Kulturelle und ethnische Minderheiten) 
„(1) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung ethnischer 
Minderheiten stehen unter dem Schutz des Landes und der Kommunen. 
(2) Das Bekenntnis zu einer kulturellen oder ethnischen Minderheit ist frei; es 
entbindet nicht von den allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten.“ 
 
Quelle: http://www.landesrecht.sachsen-
anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=Verf+ST&psml=bssahprod.psml&max=true 

Schleswig-
Holstein 

Verfassung vom 2. Dezember 2014, zuletzt geändert am 19.12.16. 
 
Präambel 
„Der Landtag hat in Vertretung der schleswig-holsteinischen Bürgerinnen und 
Bürger auf der Grundlage der unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechte als Fundament jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit, in dem Willen, Demokratie, Freiheit, Toleranz und 
Solidarität auf Dauer zu sichern und weiter zu stärken, im Bewusstsein der eigenen 
Geschichte, bestrebt, durch nachhaltiges Handeln die Interessen gegenwärtiger 
wie künftiger Generationen zu schützen, in dem Willen, die kulturelle und 
sprachliche Vielfalt in unserem Land zu bewahren, und in dem Bestreben, die 
Zusammenarbeit der norddeutschen Länder sowie die grenzüberschreitende 
Partnerschaft der Regionen an Nord- und Ostsee und im vereinten Europa zu 
vertiefen, diese Verfassung beschlossen.“ 
 
Artikel 6 (Nationale Minderheiten und Volksgruppen) 
„(1) Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei; es entbindet nicht von 
den allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein


 
 

(2) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung nationaler 
Minderheiten und Volksgruppen stehen unter dem Schutz des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände. Die nationale dänische Minderheit, die 
Minderheit der deutschen Sinti und Roma und die friesische Volksgruppe haben 
Anspruch auf Schutz und Förderung.“ 
 
Artikel 13 (Schutz und Förderung der Kultur) 
„(1) Das Land schützt und fördert Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre. 
(2) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache. 
(3) Die Förderung der Kultur einschließlich des Sports, der Erwachsenenbildung, 
des Büchereiwesens und der Volkshochschulen ist Aufgabe des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände.“ 
 
Quelle: http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/ 
jportal/?quelle=jlink&query=Verf+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true 

Thüringen Verfassung vom 25. Oktober 1993, zuletzt geändert am 11. Oktober 2004.  
 
Präambel 
„In dem Bewusstsein des kulturellen Reichtums und der Schönheit des Landes, 
seiner wechselvollen Geschichte, der leidvollen Erfahrungen mit überstandenen 
Diktaturen und des Erfolges der friedlichen Veränderungen im Herbst 1989 [...].“ 
 
Artikel 30 
„(1) Kultur, Kunst, Brauchtum genießen Schutz und Förderung durch das Land und 
seine Gebietskörperschaften. 
(2) Die Denkmale der Kultur, Kunst, Geschichte und die Naturdenkmale stehen 
unter dem Schutz des Landes und seiner Gebietskörperschaften. Die Pflege der 
Denkmale obliegt in erster Linie ihren Eigentümern. Sie sind der Öffentlichkeit im 
Rahmen der Gesetze unter Beachtung der Rechte anderer zugänglich zu machen. 
(3) Der Sport genießt Schutz und Förderung durch das Land und seine 
Gebietskörperschaften.“ 
 
Quelle: http://www.thueringer-
landtag.de/mam/landtag/verfassung_publikationsverzeichnis.pdf 

Bund Grundgesetz vom 23.5.1949, zuletzt geändert am 23.12.2014. 
 
Art. 23 
„6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder 
auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen 
sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom 
Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der 
Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; 
dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.“ 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen


 
 

Art 29 
„(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, dass die 
Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben 
wirksam erfüllen können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, die 
geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche 
Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung 
zu berücksichtigen.“ 
 
Art 73 
„(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 
5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland;“ [...] 
 
Quelle: https://www.bundestag.de/grundgesetz 

Vertrag von 
Lissabon 

Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie der dazugehörigen Protokolle 
und Anhänge mit den Änderungen aufgrund des am 13. Dezember 2007 in 
Lissabon unterzeichneten und am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrags 
von Lissabon. Erklärungen der Schlussakte 
 
PRÄAMBEL 
[…] 
„SCHÖPFEND aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, 
aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen 
sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle 
Werte entwickelt haben,“ 
[…] 
„IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer 
Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken“ 
[…] 
 
Artikel 3 (ex-Artikel 2 EUV) 
(3) 
[…] 
„Die Union wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und 
sorgt für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.“ 
 
Artikel 6 
„Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, 
Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. 
Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung können in folgenden Bereichen 
getroffen werden:“ 
[…] 
„c) Kultur,“ 
[…] 
 



 
 

Artikel 36 (ex-Artikel 30 EGV) 
„Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und 
Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der 
öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und 
des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von 
künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des 
gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote 
oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen.“ 
 
Artikel 107 (ex-Artikel 87 EGV) 
„(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder 
aus staatlichen  
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen  
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen  
oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ 
[…] 
 
3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: 
[…] 
d.) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, 
soweit sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem 
Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;“ 
[…] 
 
Artikel 165 (ex-Artikel 149 EGV) 
„(1) Die Union trägt zur Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden Bildung 
dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert 
und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung 
der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems 
sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und 
ergänzt.“ 
 
Artikel 167 (ex-Artikel 151 EGV) 
„(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten 
unter Wahrung  
ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des 
gemeinsamen kulturellen Erbes. 
(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit  
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und  
unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen: 



 
 

— Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der 
europäischen Völker, 
— Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung, 
— nichtkommerzieller Kulturaustausch, 
— künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen 
Bereich. 
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten 
Ländern und den  
für den Kulturbereich zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere 
mit dem Europarat. 
(4) Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der 
Verträge den kulturellen Aspekten Rechnung, insbesondere zur Wahrung und 
Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen. 
(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels 
— erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren  
und nach Anhörung des Ausschusses der Regionen Fördermaßnahmen unter 
Ausschluss jeglicher  
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. 
— erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen.“ 
 
Artikel 207 (ex-Artikel 133 EGV) 
„(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; 
dies gilt insbesondere für die Änderung von Zollsätzen, für den Abschluss von Zoll- 
und Handelsabkommen, die den Handel mit Waren und Dienstleistungen 
betreffen, und für die Handelsaspekte des geistigen Eigentums, die ausländischen 
Direktinvestitionen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die 
Ausfuhrpolitik sowie die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im 
Fall von Dumping und Subventionen. Die gemeinsame Handelspolitik wird im 
Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union gestaltet.“ 
[…] 
Der Rat beschließt ebenfalls einstimmig über die Aushandlung und den Abschluss 
von Abkommen in den folgenden Bereichen: 
a) Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn diese 
Abkommen die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen 
könnten;“ 
 
Artikel 300 
„(1) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem 
Wirtschafts- und  
Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der Regionen unterstützt, die beratende 
Aufgaben wahrnehmen. 
(2) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern der 
Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie anderen Vertretern 



 
 

der Zivilgesellschaft, insbesondere aus dem sozialen und wirtschaftlichen, dem 
staatsbürgerlichen, dem beruflichen und dem kulturellen Bereich.“ 
 
PROTOKOLL (Nr. 26) 
ÜBER DIENSTE VON ALLGEMEINEM INTERESSE 
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —  
IN DEM WUNSCH, 
die Bedeutung der Dienste von allgemeinem Interesse hervorzuheben — 
SIND über folgende auslegende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem 
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union beigefügt sind: 
 
Artikel 1 
„Zu den gemeinsamen Werten der Union in Bezug auf Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 14 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zählen insbesondere:“ 
[…] 
„— die Vielfalt der jeweiligen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse und die Unterschiede bei den Bedürfnissen und Präferenzen der Nutzer, 
die aus unterschiedlichen geografischen, sozialen oder kulturellen Gegebenheiten 
folgen können.“ 
 
PROTOKOLL (Nr. 29) 
ÜBER DEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNK  
IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 
IN DER ERWÄGUNG, 
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den 
demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie 
mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren — 
SIND über folgende auslegende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem 
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union beigefügt sind: 
Die Bestimmungen der Verträge berühren nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, 
den öffentlich rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern die Finanzierung der 
Rundfunkanstalten dem öffentlich rechtlichen Auftrag, wie er von den 
Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient 
und die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem 
Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den 
Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu 
tragen ist.“ 
 
Quelle: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=DE 
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CETA Stand vom 5.7.2016 
 
„Vorschlag für einen 
BESCHLUSS DES RATES 
über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Union – des umfassenden 
Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen Kanada einerseits und der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits 
[…] 
ANHANG 
des 
Vorschlags für einen Beschluss des Rates 
über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Union – des umfassenden 
Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen Kanada einerseits und der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits“ 
[…] 
„Die Vertragsparteien beschließen Folgendes:  
weitere Stärkung ihrer engen Wirtschaftsbeziehungen und Aufbau auf ihren 
jeweiligen Rechten und Pflichten aus dem Übereinkommen von Marrakesch zur 
Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 und aus anderen 
multilateralen und bilateralen Instrumenten der Zusammenarbeit,  
Schaffung eines erweiterten und sicheren Marktes für ihre Waren und 
Dienstleistungen durch den Abbau oder die Beseitigung von Handels und 
Investitionshemmnissen,  
Aufstellung klarer, transparenter, berechenbarer und beiderseits vorteilhafter 
Regeln für Handel und Investitionen,  
und  
[…] 
in der Erkenntnis, dass die Bestimmungen dieses Abkommens den 
Vertragsparteien das Recht zugestehen, in ihren Hoheitsgebieten regelnd tätig zu 
werden, und dass sie die Flexibilität der Vertragsparteien wahren, berechtigte 
Gemeinwohlziele wie öffentliche Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz, 
öffentliche Sittlichkeit sowie Förderung und Schutz der kulturellen Vielfalt zu 
verfolgen,  
in Bekräftigung ihrer Verpflichtungen als Vertragsparteien des am 20. Oktober 
2005 in Paris unterzeichneten UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und in der Anerkenntnis, dass 
die Staaten das Recht haben, ihre Kulturpolitik beizubehalten, zu entwickeln und 
umzusetzen, ihre Kulturwirtschaft zwecks Stärkung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen zu fördern und ihre kulturelle Identität zu wahren, unter 
anderem durch Regulierungsmaßnahmen und finanzielle Unterstützung, 
[…].“ 
 
Artikel7.7  
„Ausschluss von Subventionen und öffentlichen Unterstützungen für audiovisuelle 
Dienstleistungen und für die Kulturwirtschaft  



 
 

Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten nicht für Subventionen oder 
öffentliche Unterstützungen, die im Falle der Europäischen Union audiovisuelle 
Dienstleistungen und im Falle Kanadas die Kulturwirtschaft betreffen.“ 
 
Artikel 8.2  
Geltungsbereich  
„3. Im Falle der EU-Vertragspartei gelten die Abschnitte B und C nicht für 
Maßnahmen in Bezug auf audiovisuelle Dienstleistungen. Im Falle Kanadas gelten 
die Abschnitte B und C nicht für Maßnahmen in Bezug auf die Kulturwirtschaft.“ 
 
Artikel 8.9  
Investitionen und Regulierungsmaßnahmen  
„1. Für die Zwecke dieses Kapitels bekräftigen die Vertragsparteien ihr Recht, zur 
Erreichung legitimer politischer Ziele wie des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
und Sicherheit, des Schutzes der Umwelt oder der öffentlichen Sittlichkeit, des 
Sozial- oder Verbraucherschutzes oder der Förderung und des Schutzes der 
kulturellen Vielfalt in ihrem jeweiligen Gebiet regelnd tätig zu werden. 
2. Zur Klarstellung: Die bloße Tatsache, dass eine Vertragspartei – auch durch 
Änderung ihrer Gesetze – Regelungen in einer Art und Weise trifft, die sich auf eine 
Investition negativ auswirkt oder die Erwartungen eines Investors, einschließlich 
seiner Gewinnerwartungen, beeinträchtigt, stellt keinen Verstoß gegen eine 
Verpflichtung aus diesem Abschnitt dar.  
3. Zur Klarstellung: Der Beschluss einer Vertragspartei, eine Subvention nicht zu 
gewähren, zu verlängern oder aufrechtzuerhalten, stellt,  
a) sofern keine spezifische gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur 
Gewährung, Verlängerung oder Aufrechterhaltung dieser Subvention besteht oder  
b) sofern dies im Einklang mit etwaigen für die Gewährung, Verlängerung oder 
Aufrechterhaltung der Subvention zu erfüllenden Bedingungen erfolgt,  
keinen Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Abschnitts dar. 
4. Zur Klarstellung: Dieser Abschnitt ist weder dahin gehend auszulegen, dass er 
eine Vertragspartei daran hindert, eine Subvention9 zu streichen oder ihre 
Rückerstattung zu fordern, wenn eine solche Maßnahme erforderlich ist, um 
internationalen Verpflichtungen zwischen den Vertragsparteien nachzukommen, 
oder von einem zuständigen Gericht, Verwaltungsgericht oder einer anderen 
zuständigen Behörde10 angeordnet wurde, noch dahin gehend, dass die 
betreffende Vertragspartei den Investor dafür entschädigen muss.“ 
 
Artikel 9.2  
Geltungsbereich  
„2. Dieses Kapitel gilt nicht für Maßnahmen, die Folgendes betreffen:  
a) in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen,  
b) in der Europäischen Union: audiovisuelle Dienstleistungen,  
c) in Kanada: Kulturwirtschaft, […].“ 
 
 



 
 

Artikel 12.2  
Geltungsbereich  
„2. Dieses Kapitel gilt nicht für Zulassungserfordernisse und verfahren oder 
Qualifikationserfordernisse und verfahren  
i) im Falle Kanadas die Kulturwirtschaft und – nach Maßgabe der dem Anhang II 
beigefügten Liste Kanadas – Sozialdienstleistungen, Aboriginal affairs (indigene 
Angelegenheiten), Minority affairs (Minderheiten betreffende Angelegenheiten), 
Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens sowie die Gewinnung, 
Reinigung und Verteilung von Wasser und  
ii) im Falle der EU-Vertragspartei audiovisuelle Dienstleistungen und – nach 
Maßgabe der dem Anhang II beigefügten Liste der EU-Vertragspartei – 
Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Soziales, 
Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesen21 sowie die Gewinnung, 
Reinigung und Verteilung von Wasser.“ 
 
Artikel 28.9  
Ausnahmeregelungen für Kultur  
„Die Vertragsparteien erinnern an die Ausnahmeregelungen für Kultur nach den 
einschlägigen Bestimmungen der Kapitel sieben (Subventionen), acht 
(Investitionen), neun (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel), zwölf 
(Interne Regulierung) und neunzehn (Öffentliche Beschaffungen).“ 
 
ANHANG 19-7  
Allgemeine Anmerkungen  
„1. Dieses Kapitel gilt nicht für die Beschaffungen:  
i) die Beschaffung von Kunstwerken lokaler Künstler durch Beschaffungsstellen der 
Provinz Québec oder die Beschaffungen im Zusammenhang mit der Kulturindustrie 
durch Gemeinden, akademische Einrichtungen oder Schulleitungen anderer 
Provinzen und Territorien. Für die Zwecke dieses Absatzes umfassen Kunstwerke 
konkrete Kunstwerke, die in einem öffentlichen Gebäude oder an einer 
öffentlichen Stelle ausgestellt werden; 
2. Dieses Kapitel gilt nicht für: 
b) alle von der Provinz Québec erlassenen oder beibehaltenen Maßnahmen 
bezüglich des Kultursektors.“ 
 
Quelle: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0444&from=EN 

 


